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Referentenentwurf "Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen 
im Gesundheitswesen (eHealth) 
 

 
das Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und 
Hals-Chirurgie (DGHNO-KHC) dankt Ihnen für Ihre Informationen zum Referentenentwurf 
"Gesetz für sichere digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen 
(eHealth)“ und die Möglichkeit der Einreichung einer Stellungnahme.  
 
Als konkreten Korrekturvorschlag möchten wir folgendes übermitteln: 
Im Gesetzentwurf werden Entlassbrief und Arztbrief getrennt voneinander behandelt. 
Wünschenswert wäre jedoch, dass Entlassbrief und Arztbrief technisch im gleichen 
Format zur Verfügung gestellt werden, um unter anderem eine gegenseitige 
Datenübernahme und die Pflege in Krankenhaus-/Praxis-Informations-Systemen zu 
erleichtern. 
 
Ferner haben wir folgende grundsätzliche Anregung:  
Die Gesellschafter der "Gesellschaft für Telematik" (KBV, KZBV, BÄK, BZÄK, Deutscher 
Apothekenverband, GKV-Spitzenverband) entscheiden über alle Fragen der Telemedizin. 
Zu inhaltlichen Aspekten berufene Experten haben lediglich beratenden Charakter. Damit 
sind die Fachgesellschaften nur durch die BÄK vertreten, was insbesondere bei 
Fachdisziplin-übergreifenden Fragen der Telemedizin nachteilig werden kann. Die 
Aufnahme der AWMF als Gesellschafter könnte hier eine Verbesserung darstellen. 
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Auf das sich entwickelnde Regelwerk der Gesellschaft für Telematik haben die 
wissenschaftlichen Fachgesellschaften nach derzeitigem Stand keinen Einfluss. Es 
besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass im Verlauf künftiger Fortentwicklungen der 
Telemedizin auch Fachgebietsgrenzen tangiert und ggf. überschritten werden – dies 
würde geschehen, ohne dass die jeweiligen wissenschaftlichen Fachgesellschaften oder 
Berufsverbände informiert werden. Für diese Problematik sollten BÄK, AWMF und 
Berufsverbände informiert und sensibilisiert werden. 
 
Ergänzend möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir gegenüber der Gesellschaft für 
Telematik einen Experten für Fragen der HNO-Telemedizin benennen werden. Wir hoffen, 
auf diesem Wege zumindest eine geringe Einflussnahme auf die weiteren Entwicklungen 
zu sichern bzw. einfordern zu können.  
 
Mit freundlichen Grüßen 




